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Traktanden

Bezirksgemeinde 
Traktanden

Datum: Montag, 20. April 2026
Zeit: 20 Uhr
Ort: Monséjour – Zentrum am See, Küssnacht

1. Begrüssung und Eröffnung durch den Bezirksammann

2. Wahl der Stimmenzählenden 

3. Reglement über die Nutzung des kommunalen Untergrundes (Konzes-
sionsreglement)

4. Gesamtrevision der Nutzungsplanung des Bezirks Küssnacht, bestehend 
aus Zonenplan und Baureglement

5. Ausgabenbewilligung von 31.78 Millionen Franken (Kostengenauigkeit von 
+/- 15 Prozent) für die Planung und den Bau zur Aufstockung und zum 
Umbau der Schulanlage Ebnet 1 und 2

6. Ausgabenbewilligung von 2.88 Millionen Franken für die Planung des 
Bauprojekts «Um- und Neubau sowie Erweiterung Pflegezentrum See-
matt», davon 1.8 Millionen Franken als Beitrag des Bezirks zu Lasten der 
Erfolgsrechnung, der Restbetrag von 1.08 Millionen Franken zu Lasten der 
Rechnung «Pflegezentrum Seematt Küssnacht am Rigi»

7. Abrechnung Ausgabenbewilligung für die Planung des Bauprojekts  
«Ersatzbau Asylunterkunft Luterbach»

8. Jahresrechnung 2025

9. Verschiedenes

Im Anschluss an die Versammlung wird ein kleiner Apéro serviert.

Die Botschaft mit den Berichten und Anträgen wird allen Haushalt ungen 
zugestellt und kann ebenfalls auf der Website des Bezirks Küssnacht (www. 
kuessnacht.ch/botschaft) heruntergeladen werden. Die detaillierten Unterla-
gen zu den Traktanden können ebenfalls auf der Website eingesehen werden.

Die Traktanden 7 und 8 werden an der Bezirksgemeinde definitiv verabschie-
det. Die Urnenabstimmung über die Geschäfte 3, 4, 5 und 6 finden am Sonn-
tag, 14. Juni 2026 statt.

Küssnacht, 4. März 2026

Bezirksrat Küssnacht

Oliver Ebert Marc Sinoli
Bezirksammann Landschreiber
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Vorwort

Vorwort des Bezirksammanns

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger des 
Bezirks Küssnacht

In dieser Botschaft informieren wir Sie über die Trak-
tanden der Bezirksgemeinde vom 20. April, einschliess-
lich der Rechnung 2025. Zudem präsentieren wir Ihnen 
die Jahresberichte der verschiedenen Ressorts, Kom-
missionen, Behörden und Organisationen. Diese geben 
Ihnen wertvolle Einblicke in die vielfältigen Aufgaben, 
Herausforderungen und Erfolge unseres Bezirks.

Die kommenden Jahre werden erneut finanziell an-
spruchsvoll. Mit der neuen Zentrumsgestaltung, dem 
geplanten Parkhaus, der Umgestaltung des Seeplatzes, 
zusätzlichem sowie saniertem Schulraum und der um-
fassenden Revision der Nutzungsplanung stehen zahl-
reiche Grossprojekte bevor; hinzu kommen weitere 
Strassenbau- und Infrastrukturmassnahmen. Gleichzei-
tig laufen viele kleinere und grössere Vorhaben, die wir 
gemeinsam mit der Bevölkerung sorgfältig abwägen 
und priorisieren müssen.

Unser Ziel bleibt unverändert: die Bezirksfinanzen um-
sichtig und ausgewogen zu führen und die bestmögli-
chen Resultate für den Bezirk Küssnacht zu erreichen. 
Der Bezirksrat setzt weiterhin auf eine langfristige, 
stabile und verantwortungsvolle Steuerpolitik im Sin-
ne unserer Bürgerinnen und Bürger. Dabei ist uns be-
wusst, welche Verantwortung wir tragen. Das Ressort 
Präsidiales übernimmt dabei eine zentrale Rolle: Es ko-
ordiniert den Ratsbetrieb, führt bereichsübergreifende 
Projekte und treibt die Weiterentwicklung unserer Ver-
waltung konsequent voran. Optimierte Prozesse und 
moderne Strukturen sollen sowohl den Mitarbeitenden 
als auch der Bevölkerung zugutekommen – durch effi-
ziente, verlässliche und gut zugängliche Dienstleistun-
gen.

Ein besonderes Augenmerk gilt zudem der Kommuni-
kation. Mit einer proaktiven und offenen Informations-
politik wollen wir Vertrauen weiter stärken und Trans-

parenz schaffen – im Einklang mit der neuen Strategie 
des Bezirks.

Aktuell sorgt das Zentrum für Sport, Kultur und Frei-
zeit für zahlreiche Diskussionen und Interpretationen. 
Der Entscheid des Bezirksrats, den laufenden Studien-
auftrag für das umfassende Zentrum abzubrechen, be-
trifft einzig und allein die ursprüngliche Gesamtlösung. 
Eine alternative Variante mit Bezirksbeteiligung bleibt 
ausdrücklich möglich und ist auch im Interesse des 
Bezirksrats. Zu Beginn des neuen Jahres suchen wir 
erneut den Austausch mit den relevanten Anspruchs-
gruppen und erläutern die Beweggründe im Detail. 
Danach sollen die nächsten Schritte gemeinsam fest-
gelegt werden.

Die rund 180 Vereine prägen das gesellschaftliche 
Leben in unserem Bezirk erheblich. Ihr Engagement, 
meist ehrenamtlich, verdient besondere Anerkennung. 
Der Bezirk hat deshalb im vergangenen Jahr zahlrei-
che Massnahmen umgesetzt, um das Vereinswesen zu 
stärken. Weitere Optimierungen zugunsten der Vereine 
sind bereits in Arbeit. Der offene, faire und partner-
schaftliche Austausch bleibt dabei ein zentrales Anlie-
gen.

Internationale Entwicklungen, Kriege, die weltweite 
Flüchtlingssituation sowie steigende Anforderungen 
an unsere eigene Infrastruktur werden uns auch künf-
tig fordern. Umso wichtiger ist es, dass wir als Bezirk 
Verantwortung übernehmen, vorausschauend planen 
und flexibel reagieren.

Zum Schluss möchte ich allen Mitarbeitenden des Be-
zirks, der Bezirksschulen sowie allen Institutionen 
herzlich danken. Ebenso gilt mein Dank den Mitgliedern 
der Behörden, Kommissionen, Delegierten und Amts-
trägerinnen und -trägern für ihr grosses Engagement, 
ihre gelebten Werte und die Stärkung unserer gemein-
samen Kultur in unserem wunderbaren Bezirk.

Geschätzte Damen und Herren, es erfüllt mich mit gros-
ser Dankbarkeit, dass ich Ihnen während zehn Jahren 
dienen und die Entwicklung unseres Bezirks aktiv mit-
gestalten durfte. Auch in den verbleibenden Monaten 
werde ich mich mit voller Überzeugung für vernünftige, 
nachhaltige und verantwortungsvolle Lösungen zum 
Wohle unseres Bezirks Küssnacht einsetzen.

Oliver Ebert
Bezirksammann
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Traktanden in Kürze

Traktandum 3

Reglement über die Nutzung des kommunalen 
Untergrundes (Konzessionsreglement)

Der Bezirk Küssnacht will die Nutzung des kom­
munalen Untergrundes einheitlich und koordiniert 
regeln. Trotz zunehmender Beanspruchung des öf­
fentlichen Grundes und der stetigen Erweiterung 
der Leitungsinfrastrukturen fehlt bislang eine klare 
Rechtsgrundlage. Das neue Konzessionsreglement 
schafft klare Rahmenbedingungen, erhöht die Ver­
sorgungssicherheit und sorgt für Rechtssicherheit. 
Zudem verbessert es die Koordination der verschie­
denen Leitungsinfrastrukturen und wahrt die öffent­
lichen Interessen.

Die Vergabe der Konzessionen durch den Bezirksrat 
auf Grundlage eines Konzessionsreglements stellt eine 
geeignete Lösung dar: Sie schafft verlässliche recht-
liche Rahmenbedingungen, schliesst Regelungslücken 
und ermöglicht eine flexible sowie sachgerechte Steue-
rung der Nutzung des kommunalen Untergrundes.
 
Im Gegensatz dazu erweisen sich Dienstbarkeiten als 
nur bedingt zweckmässig, da sie eine koordinierte 
Planung erschweren und einen geringen Handlungs-
spielraum bieten. Das Konzessionsreglement sorgt hin-
gegen für klare Zuständigkeiten, Übersicht und Inves-
titionssicherheit und verhindert eine unkoordinierte 
Nutzung des Untergrundes.

Mit dem neuen Reglement verfügt der Bezirk Küss-
nacht über ein wirksames Instrument, um die Nutzung 
des Untergrundes langfristig und im öffentlichen Inte-
resse zu regeln. Das Volkswirtschaftsdepartement hat 
den Entwurf des Reglements einer Vorprüfung unter-
zogen und Ergänzungen angebracht, die vollständig 
eingearbeitet wurden.

Der Bezirksrat empfiehlt den Stimmberechtigten des-
halb die Annahme der Vorlage. Bei Zustimmung ist das 
Reglement dem Regierungsrat zur Genehmigung vor-
zulegen.

Empfehlung des Bezirksrats und der Rechnungs­
prüfungskommission: JA

Die Urnenabstimmung über das Geschäft findet am  
14. Juni 2026 statt.

Traktanden in Kürze

Traktandum 4

Gesamtrevision der Nutzungsplanung des Bezirks 
Küssnacht, bestehend aus Zonenplan und Bauregle­
ment

Gemäss kantonalem Auftrag ist der Bezirk verpflich­
tet, seine Nutzungsplanung spätestens alle 15 Jahre 
zu erneuern. Die Gesamtrevision der Nutzungspla­
nung des Bezirks Küssnacht besteht aus Zonenplä­
nen und Baureglement. Die Zonenpläne schaffen eine 
massvolle bauliche Verdichtung für ein gemässigtes 
Bevölkerungswachstum. Das Baureglement wurde 
für eine einfachere Orientierung neu strukturiert. 

Die rechtskräftige Nutzungsplanung des Bezirks Küss-
nacht, bestehend aus dem Zonenplan, dem Bauregle-
ment und weiteren Planungsinstrumenten, stammt aus 
dem Jahr 1997. Die Versuche, diese Nutzungsplanung 
zu revidieren, scheiterten in den Jahren 2013 und 2019.

Nach wie vor besteht der gesetzliche Auftrag des Kan-
tons nach einer längst überfälligen Revision. Zudem 
haben die raumplanerischen Aufgaben und Herausfor-
derungen in den letzten Jahren stark zugenommen. 
Deshalb hat der Bezirk Küssnacht im Jahr 2019 die 
Revision in einem aufwendigen und kostenintensiven 
Verfahren grundlegend neu in Angriff genommen, um 
die Verfahren zu vereinfachen und das haushälterische 
Bauen auch in Zukunft zu ermöglichen.

Als Grundlage für die künftige Entwicklung des Bezirks 
erarbeitete das Planungsbüro ein räumliches Entwick-
lungskonzept (REK). Zusätzlich wurde mit dem vom 
Regierungsrat bereits genehmigten kommunalen Richt-
plan «Verkehr» eine strategische Grundlage geschaffen.

Als letzter und grösster Schritt hat der Bezirk den Zo-
nenplan revidiert und das Baureglement vollständig 
überarbeitet. Der Übersicht halber wurden die Gewäs-
serräume und Gefahrenzonen sowie der thematische 
Zonenplan «Landschaft» in separaten Teilprojekten 
erarbeitet. Gleiches gilt für das Kombiprojekt Chüe-
lochtobel, das die stark belasteten Altdeponien und die 
Erstellung einer neuen Deponie umfasst. Diese Planun-
gen werden der Stimmbevölkerung separat zur Abstim-
mung unterbreitet.

Zwischen 2020 und 2023 konnte sich die Bevölkerung 
in mehreren Phasen zum Räumlichen Entwicklungskon-
zept (REK), zum kommunalen Richtplan «Verkehr» so-
wie zu den Entwürfen von Zonenplan und Baureglement 
äussern. Der Bezirksrat prüfte alle Eingaben sorgfältig 
und passte die Planungsinstrumente in verschiedenen 
Punkten an. (www.kuessnacht.ch/nutzungsplanung)



 9

Traktanden in Kürze

Traktandum 5

Ausgabenbewilligung von 31.78 Millionen Franken 
(Kostengenauigkeit +/­ 15 Prozent) für die Planung 
und den Bau zur Aufstockung und zum Umbau der 
Schulanlage Ebnet 1 und 2

Der Bezirk beabsichtigt als erste Massnahme der 
Schulraumstrategie die Aufstockung und den Umbau 
der Schulanlage Ebnet 1 und 2, um für die Oberstufe 
mehr Platz zu schaffen. Es sollen multifunktionale 
Schulräumlichkeiten mit möglichst grossem Hand­
lungsspielraum gebaut werden, die auch der pädago­
gischen Weiterentwicklung der Oberstufe Rechnung 
tragen. Zudem sollen die Logopädie und Psychomo­
torik für den gesamten Bezirk zentral integriert so­
wie akustisch angepasste Räume für die Musikschu­
le geschaffen werden und die grösser dimensionierte 
Aula sowie die flexibel erweiterbare «alte Bibliothek» 
auch für die Öffentlichkeit nutzbar sein.

Die Schulanlage Ebnet in Küssnacht hat sich zu einem 
zentralen Bildungs-, Sport- und Freizeitcampus entwi-
ckelt, der in mehreren Etappen entstanden ist. Mit der 
geplanten Erweiterung und Sanierung sollen die Ge-
bäude besser vernetzt, funktionale Mängel behoben 
und eine moderne, flexible Lernumgebung geschaffen 
werden. Die Architektur orientiert sich am Bestand, 
verbessert Brandschutz, Erdbebensicherheit und Ener-
gieeffizienz und setzt auf modulare Holzbauweise für 
kurze Bauzeit und geringe Emissionen. Pädagogisch 
steht eine angenehme, kreative Lernatmosphäre im 
Mittelpunkt mit der Integration von Innen- und Aussen-
bereichen. Die bestehende Aula wird durch einen multi-
funktionalen Saal für bis zu 280 Personen ersetzt. Das 
Schulhaus Ebnet 1 von 1977 wird umfassend saniert, 
technisch und energetisch modernisiert und funktional 
neu gestaltet, um den aktuellen Standards und pädago-
gischen Anforderungen gerecht zu werden.

Um den engen Zeitplan einzuhalten, wurde ein Planer-
wahlverfahren durchgeführt. Das ausgewählte General-
planerteam hat das vorliegende Vorprojekt erstellt und 
übernimmt die Planung, während die Ausführung durch 
einzelne spezialisierte Leistungsträger erfolgt. Diese 
können je nach Bedarf ausgewählt oder ausgetauscht 
werden, wobei auch lokale Unternehmen berücksichtigt 
werden können. Die Vergabe an verschiedene Fachbe-
triebe ermöglicht detaillierte Kosten- und Leistungs-
übersicht, hohe Qualität in den jeweiligen Bereichen 
sowie maximale Flexibilität und Kontrolle.

Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit beantragt der Be-
zirksrat den Projektierungs- und Baukredit gleichzeitig. 
Die Stimmberechtigten werden am 14. Juni 2026 über 
diese beiden Kredite abstimmen. Ab Sommer 2026 
könnte somit mit den Hauptausschreibungen und der 
Eingabe des Baugesuchs begonnen werden, damit im 
besten Fall der Baustart im Juni 2027 erfolgen könn-

Die quantitativen Änderungen im Zonenplan ermög-
lichen eine massvolle bauliche Verdichtung des beste-
henden Siedlungsgebiets. Das Baureglement wurde für 
eine einfachere Orientierung neu konzipiert und struk-
turiert.

An der Bezirksgemeinde sind gemäss § 27 Abs. 2 des 
kantonalen Planungs- und Baugesetzes Abänderungs-
anträge zum Zonenplan (inkl. Kernzonenplan) und 
zum Baureglement unzulässig. Es besteht lediglich die 
Möglichkeit, die ganze Gesamtrevision der Nutzungs-
planung an den Bezirksrat zurückzuweisen. Die Bezirks-
gemeinde überweist das Geschäft an die Volksabstim-
mung. Bei einem positiven Resultat an der Urne wird 
das gesamte Dossier dem Regierungsrat zur Genehmi-
gung unterbreitet.

Empfehlung des Bezirksrats: JA

Das Geschäft wird an die Urnenabstimmung vom  
14. Juni 2026 überwiesen.
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Traktanden in Kürze

Traktandum 6

Ausgabenbewilligung von 2.88 Millionen Franken 
für die Planung des Bauprojekts «Um­ und Neu­
bau sowie Erweiterung Pflegezentrum Seematt», 
davon 1.8 Millionen Franken als Beitrag des Bezirks 
zu Lasten der Erfolgsrechnung, der Restbetrag von 
1.08 Millionen Franken zu Lasten der Rechnung 
«Pflegezentrum Seematt Küssnacht am Rigi»

Das Pflegezentrum Seematt soll erneuert und er­
weitert werden. Der Bezirk plant dafür wichtige In­
vestitionen, um die Versorgung älterer Menschen 
langfristig zu sichern. Er beantragt deshalb eine 
Ausgabenbewilligung von 2.88 Millionen Franken 
und empfiehlt, das Geschäft anzunehmen.

Das Projekt reagiert auf die stark wachsende ältere Be-
völkerung und den gemäss kantonaler Bedarfsplanung 
ab den 2030er-Jahren steigenden Bedarf an Pflege-
plätzen. Das Pflegezentrum Seematt, das seit 1969 
laufend erweitert wurde, stösst künftig an seine Kapa-
zitätsgrenzen und benötigt sowohl Ersatzinvestitionen 
als auch ein erweitertes Angebot. 

Die Machbarkeitsstudien zeigen, dass ein umfassender 
Um- und Neubau nötig ist, um zeitgemässe Pflegezim-
mer, zusätzliche Pflegeplätze sowie vielseitige Wohn-
formen wie Alterswohnungen, betreutes Wohnen und 
Pflegegruppen anbieten zu können. 

Die geplante Neukonzeption sieht insgesamt 113 Pfle-
geplätze sowie zusätzliche Alterswohnungen vor und 
verbessert zudem den Gastronomiebereich sowie die 
in die Jahre gekommene Infrastruktur. Das modular 
aufgebaute Projekt ermöglicht eine Realisierung in drei 
Etappen ab 2029, ohne dass Bewohnende das Haus 
verlassen müssen. 

Die Planungskosten belaufen sich auf insgesamt 2.88 
Millionen Franken. Kantonale Beiträge von 5.5 bis 6.5 
Millionen Franken an die späteren Baukosten wurden 
von Seiten des Kantons in Aussicht gestellt. 

Mit dem Projekt erfüllt der Bezirk seinen gesetzlichen 
Auftrag, schafft flexible und bedarfsgerechte Wohn- 
und Pflegeangebote und stärkt die Versorgungssicher-
heit für ältere Menschen langfristig.

Empfehlung des Bezirksrats und der Rechnungs­
prüfungskommission: JA

Das Geschäft wird an die Urnenabstimmung vom  
14. Juni 2026 überwiesen.

te. Der Teilbezug des Zwischentrakts ist für Dezember 
2028 und der Endbezug für März 2030 geplant. 

Die geplante Ausgabenbewilligung für einen Projek-
tierungs- und Baukredit für die Phasen Projektierung, 
Ausschreibung und Realisierung betragen 31.78 Millio-
nen Franken (Kostengenauigkeit +/- 15 Prozent). Davon 
entfallen etwa 8 Millionen Franken auf notwendige Sa-
nierungen und rund 2.7 Millionen Franken auf eine Bau-
herrenreserve. Die finanziellen Aufwendungen für die 
Ausstattungen sind nicht Teil des beantragten Projek-
tierungs- und Baukredits, sondern werden regulär bud-
getiert.

Empfehlung des Bezirksrats und der Rechnungs­
prüfungskommission: JA

Das Geschäft wird an die Urnenabstimmung vom  
14. Juni 2026 überwiesen.



 11

Traktanden in Kürze

Traktandum 7

Abrechnung Ausgabenbewilligung für die Planung 
des Bauprojekts «Ersatzbau Asylunterkunft Luter­
bach»

Trotz bewilligtem Planungskredit von 450’000 
Franken lehnte die Stimmbevölkerung im Mai 2025 
das ausgearbeitete Projekt für den Ersatzbau der 
Asylunterkunft Luterbach ab. Die Planungskosten 
fielen mit rund 209’000 Franken deutlich tiefer aus 
als erwartet. Der Bezirksrat empfiehlt die Abrech­
nung zur Annahme.

Die Stimmberechtigten des Bezirks genehmigten am 
18. Juni 2023 die Ausgabenbewilligung von 450’000 
Franken für die Planung des Projekts «Ersatzbau Asyl-
unterkunft Luterbach». Unter der Leitung einer vom 
Bezirksrat eingesetzten Planungskommission wur-
de daraufhin ein Bauprojekt ausgearbeitet und den 
Stimmberechtigten im Frühjahr 2025 zur Abstimmung 
vorgelegt.

Am 18. Mai 2025 lehnten die Stimmberechtigten das 
Bauprojekt jedoch mit 55.35 Prozent Nein-Stimmen ab.

Die Planungskommission bestand aus sieben Mitglie-
dern verschiedener Funktionen, darunter Infrastruktur, 
Soziales, Projektleitung und Fachbegleitung.

Die effektiven Kosten der Planung beliefen sich auf 
208’686.75 Franken, was zu einem Minderaufwand von 
241’313.25 Franken führte. 

Empfehlung des Bezirksrats und der Rechnungs­
prüfungskommission: JA

Das Geschäft wird nicht an eine Urnenabstimmung 
überwiesen. Stattdessen befindet die Bezirksgemeinde 
über die Abrechnung der Ausgabenbewilligung.

Traktandum 8

Jahresrechnung 2025

Die Jahresrechnung 2025 des Bezirks Küss­
nacht schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 
Fr. 3’557’652 ab. Budgetiert war ein Aufwandüber­
schuss von Fr. 6’727’900, womit das Ergebnis rund 
Fr. 3’170’248 besser als erwartet ausfällt.

Der Gesamtaufwand belief sich auf Fr. 105’961’340 und 
lag damit Fr. 1’750’040 über dem Budget. Gleichzeitig 
erreichte der Gesamtertrag Fr. 102’403’687 und fiel da-
mit Fr. 4’920’287 höher als budgetiert aus. 

Auf der Ertragsseite lagen insbesondere die Fiskal-
erträge mit Fr. 287’334, die Entgelte mit Fr. 2’034’712 
sowie die verschiedenen Erträge mit Fr. 705’254 über 
dem Budget. 
Auf der Aufwandseite wurden die Budgets beim Perso-
nalaufwand mit Fr. 303’982 sowie beim Sach- und übri-
gen Betriebsaufwand mit Fr. 1’288’532 unterschritten.
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind für die Erfolgs-
rechnung 2025 Nachtragskredite von Fr. 4’678’421 zu 
beantragen.

Die Investitionsrechnung 2025 schliesst bei Ausgaben 
von Fr. 15’088’690 und Einnahmen von Fr. 1’376’759 
mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 13’711’930 ab. 
Budgetiert waren Nettoinvestitionen von Fr. 16’213’700. 
Für die Investitionsrechnung sind Nachtragskredite 
von Fr. 1’605’672 erforderlich.

Die Jahresrechnung 2025 des Pflegezentrums See-
matt weist ebenfalls einen Ertragsüberschuss von  
Fr. 306’224 aus. Dabei steht ein Ertrag von Fr. 8’703’582 
einem Aufwand von Fr. 8’397’358 gegenüber. 

Empfehlung des Bezirksrats und der Rechnungs­
prüfungskommission: JA

Das Geschäft wird nicht an die Urnenabstimmung über-
wiesen. Stattdessen befindet die Bezirksgemeinde über 
Jahresrechnung samt Nachtragskrediten und Inves-
titionsrechnung des Bezirks und des Pflegezentrums 
Seematt.
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Traktandum 3
Reglement über die Nutzung des kommunalen Untergrundes 
(Konzessionsreglement)

Der Bezirk Küssnacht will die Nutzung des kommunalen Untergrundes künftig einheitlich 

regeln und besser koordinieren. Heute fehlt eine klare Rechtsgrundlage, obwohl der Unter­

grund bereits stark beansprucht wird und immer mehr Leitungsinfrastrukturen hinzu­

kommen. Mit einem neuen Konzessionsreglement sollen mehr Übersicht, Planungssicher­

heit und eine strukturierte Nutzung des kommunalen Untergrundes geschaffen werden. 

Es bildet zugleich die notwendige gesetzliche Grundlage, um eine geordnete, sichere und 

wirtschaftliche Nutzung des kommunalen Untergrundes zu gewährleisten und dabei die 

öffentlichen Interessen zu wahren. Wird die Vorlage angenommen, muss das Reglement 

anschliessend dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt werden.

Wärmeleitungen beim Bahnhof Küssnacht am Rigi.

Ausgangslage
Der öffentliche Grund im Eigentum des Bezirks wird 
zunehmend und dauerhaft durch verschiedene Lei-
tungsinfrastrukturen beansprucht. Für eine solche 
dauerhafte Sondernutzung des öffentlichen Grundes 
ist grundsätzlich eine sogenannte Konzession erfor-
derlich. Eine Konzession ist eine behördliche Genehmi-
gung, mit der man ein bestimmtes Gewerbe ausüben 

oder eine öffentliche Sache besonders nutzen darf. 
Heute verlaufen zahlreiche Leitungen im kommuna-
len Untergrund, darunter drei Fernwärmenetze, Gas-, 
Strom- und Wasserleitungen. Während für Strom (EWS 
AG) und Wasser (WKG) Konzessionen bestehen, fehlen 
für die Fernwärmenetze und die Gasversorgung bislang 
verbindliche und einheitliche Regelungen, die über das 
Baubewilligungsverfahren hinausgehen.
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Zur vertieften Klärung der Situation hat der Bezirk eine 
umfassende Auslegeordnung zur Konzessionsfrage er-
arbeitet. Ziel war es, klare Regeln für die Nutzung des 
öffentlichen Grundes festzulegen, Nutzungskonflikte 
zu vermeiden und die Koordination der verschiedenen 
Leitungen sicherzustellen.

Bestehende Nutzungen des kommunalen Untergrun­
des und heutige Konzessionspraxis
Für das Stromnetz und die Wasserversorgung bestehen 
bereits seit längerem Konzessionen beziehungsweise 
konkrete Konzessionsverträge, die von den Stimmbe-
rechtigten des Bezirks Küssnacht genehmigt wurden. 
Die Planungs- und Bauverordnung sieht alternativ auch 
vor, dass der Bezirksrat auf ein von den Stimmberech-
tigten erlassenes Konzessionsreglement gestützte 
Konzessionen erteilen kann. Im Falle der Genehmigung 
des Reglements würde – gestützt auf das Konzessions-
reglement – die konkrete Ausgestaltung der Konzes-
sion in einem durch den Bezirksrat abgeschlossenen 
Konzessionsvertrag erfolgen.

Die laufende Energieplanung und der Ausbau der Fern-
wärmeprojekte machen deutlich, dass die künftige 
Nutzung des Untergrundes gezielt gesteuert werden 
muss. Eine unkoordinierte Konkurrenz im Untergrund 
wäre nicht zweckmässig. Besonders die Verlegung von 
Fernwärmeleitungen erfordert fortlaufend flexible und 
gut abgestimmte Entscheidungen. Die Konzessionser-
teilung durch den Bezirksrat bietet hierfür den geeig-
neten Weg, da sie schnelle, sachgerechte und koordi-
nierte Entscheidungen ermöglicht. Eine differenzierte 
Konzessionserteilung durch die Bezirksgemeinde wäre 
organisatorisch kaum anwendbar.

Die Auslegeordnung zeigte zudem, dass in den Berei-
chen thermische Netze, Wasserversorgung, Gasnetz 
und Stromnetz teilweise erhebliche Regelungslücken 
bestehen. Beispiele aus Bezirken wie Einsiedeln oder 
Gemeinden wie Lachen verdeutlichen, dass ein Konzes-
sionsreglement ein bewährtes und zugleich notwendi-
ges Instrument darstellt, um die Nutzung des öffentli-
chen Grundes wirksam zu steuern.

Bedarf nach einer klaren gesetzlichen Grundlage 
Bislang wurden Leitungsverlegungen teilweise über 
Dienstbarkeiten im Grundbuch ermöglicht. Diese Lö-
sung ist jedoch langfristig ungeeignet, da sie weder 
eine abgestimmte noch eine flexible Steuerung erlaubt 
und künftige Planungen des Bezirks erschwert. Kon-
zessionen bieten hingegen klare Zuständigkeiten sowie 
Regelungen zu Konzessionsgebiet, -dauer und Heim-
fall. Weiter enthalten sie Vorgaben zu Bau, Betrieb und 
Klimaschutzzielen. Zudem schaffen sie Investitionssi-
cherheit für die Betreibenden und Transparenz für die 
Öffentlichkeit.

Die geltenden Rechtsgrundlagen, insbesondere das 
Strassengesetz und das Planungs- und Baugesetz des 
Kantons Schwyz, sowie die kantonale Energie- und Kli-
maplanung 2023+ verdeutlichen den Handlungsbedarf. 
Das Volkswirtschaftsdepartement hat den Entwurf des 
Reglements am 11. Dezember 2025 einer Vorprüfung 
unterzogen und Ergänzungen angebracht, die vollstän-
dig eingearbeitet wurden.

Mit dem neuen Konzessionsreglement erhält der Bezirk 
Küssnacht die erforderliche gesetzliche Grundlage, um 
die Nutzung des kommunalen Untergrundes geordnet, 
koordiniert und langfristig im öffentlichen Interesse zu 
regeln. 

Bei Annahme der Vorlage ist das Reglement dem Re-
gierungsrat zur Genehmigung zu unterbreiten.

Abstimmungsempfehlung: JA
Angesichts der energiepolitischen Entwicklungen, der 
bestehenden und künftigen Anbieter sowie der Bedürf-
nisse der Bevölkerung empfiehlt der Bezirksrat den 
Stimmberechtigten, das Reglement über die Nutzung 
des kommunalen Untergrundes anzunehmen.

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

A. Antrag der Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission hat das Sachge-
schäft zum Reglement über die Nutzung des kommu-
nalen Untergrundes (Konzessionsreglement) geprüft. 
Für die Vorlage des Sachgeschäfts ist der Bezirksrat 
verantwortlich, während die Aufgabe der Rechnungs-
prüfungskommission darin besteht, dieses zu prüfen. 
Diese Prüfung erfolgt nach dem gesetzlichen Auftrag 
des Kantons Schwyz. Gemäss ihrer Prüfung entspricht 
das Sachgeschäft den gesetzlichen Vorschriften. Daher 
beantragt die Rechnungsprüfungskommission, dem 
Reglement über die Nutzung des kommunalen Unter-
grundes (Konzessionsreglement) zuzustimmen.

B. Antrag des Bezirksrats
1. Genehmigung des vorliegenden Reglements über 

die Nutzung des kommunalen Untergrundes (Kon-
zessionsreglement; Signatur 64.640.204)

2. Der Bezirksrat ist mit dem Vollzug zu beauftragen.

Das Geschäft wird an die Urnenabstimmung vom  
14. Juni 2026 überwiesen.
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Reglement über die Nutzung des kommunalen 
Untergrundes:
(Rechtssammlung des Bezirks Küssnacht, Signatur 
64.640.204)

Artikel 1  Geltungsbereich

1 Dieses Reglement regelt die Grundsätze für die Er-
teilung des Rechts zur Nutzung des kommunalen 
Untergrundes (Verwaltungsvermögen). Es ergänzt 
die kantonalen Bestimmungen und trägt den öf-
fentlichen Interessen des Bezirks Rechnung. Dabei 
sind insbesondere die Sicherheit, die Umweltver-
träglichkeit, die Einhaltung der kommunalen Ener-
gie- und Klimaziele sowie die Wirtschaftlichkeit auf 
dem Gebiet des Bezirks Küssnacht zu gewährleis-
ten.

2 Der Bezirksrat sorgt im Rahmen dieses Reglements 
für die Koordination der Interessen anderer betrof-
fener Träger öffentlicher Aufgaben sowie anderer 
Konzessionäre.

Artikel 2  Bewilligung

1 Die einmalige und befristete unterjährige Nutzung 
des kommunalen Untergrundes sowie die Verle-
gung von Leitungen für Fernmeldezwecke bedarf 
lediglich einer Bewilligung durch den Bezirksrat.

2 Eine Bewilligung ist namentlich erforderlich für die 
Erforschung des Untergrundes, die Durchführung 
von Bohrungen, Grabungen oder vergleichbare 
Arbeiten.

3 Eine Bewilligung wird nur erteilt, wenn das Vorha-
ben keine wesentlichen Rechte Dritter gefährdet 
oder beeinträchtigt und der Gesuchsteller die Ge-
währ für eine sichere, umweltverträgliche und ord-
nungsgemässe Ausführung bietet.

4 Eine Bewilligung kann Bedingungen, Auflagen und 
die Wahrung von Nutzungsansprüchen Dritter vor-
sehen. 

Artikel 3  Konzession

1 Die Sondernutzung, insbesondere eine dauerhaf-
te, kommerzielle, intensive oder ausschliessliche 
Nutzung des kommunalen Untergrundes bedarf 
einer Konzession. Geringfügige Beanspruchungen 
des kommunalen Untergrundes können mittels 
Dienstbarkeit geregelt werden. Das Verlegen von 
Leitungen für Fernmeldezwecke bedarf nur einer 
Bewilligung (Art. 2). 

2 Die Konzessionspflicht gilt auch dann, wenn das 

Ausgangswerk rechtlich oder wirtschaftlich, ganz 
oder teilweise von den Anlagen oder Leitungen 
entkoppelt wird, die den kommunalen Untergrund 
nutzen. 

3 Für die Erteilung der Konzession ist der Bezirksrat 
zuständig. Ein Rechtsanspruch auf deren Erteilung 
besteht nicht.

4 Der Bezirksrat kann bei Vorliegen mehrerer Anbie-
ter die Konzession im Rahmen eines offenen und 
transparenten Verfahrens vergeben.

5 Bewerben sich mehrere Anbieter um eine Konzes-
sion und sind die Gesuche im Wesentlichen gleich-
wertig, kann derjenige Anbieter bevorzugt werden,

a) dessen Vorhaben den öffentlichen Interessen 
am besten dient; oder

b) die bereits entsprechenden Anlagen betreibt.

Artikel 4  Voraussetzung der Konzession 

Eine Konzession kann erteilt werden, wenn
a) der Untergrund für die vorgesehene Nutzung ge-

eignet ist;
b) ein verbindliches Arbeitsprogramm die Erstellung 

der Anlagen festlegt und dieses mit anderen Wer-
ken und dem Bezirk koordiniert ist;

c) gewährleistet ist, dass die geplanten Anlagen fach-
gerecht erstellt, betrieben und unterhalten werden;

d) die Finanzierung des Vorhabens einschliesslich der 
Kosten der Erforschung des Untergrundes und des 
Betriebs gesichert ist;

e) die Zusicherung vorliegt, dass der Konzessionär 
die Anlage ununterbrochen betreibt und keine Un-
terbrüche von mehr als sechs Monaten zulässt;

f) der Nachweis über den Abschluss einer angemes-
senen Haftpflichtversicherung vorgelegt wird;

g) keine überwiegenden öffentlichen oder privaten 
Interessen der vorgesehenen Nutzung entgegen-
stehen;

h) alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.

Artikel 5  Inhalt

1 Die Konzession regelt namentlich die folgenden 
Punkte:
a) Horizontale und vertikale Ausdehnung des Kon-

zessionsgebiets;
b) Art und Umfang der Nutzung des Untergrundes;
c) Art und Beschaffenheit der Anlagen;
d) Dauer der Konzession;
e) Übertragung, Erlöschen, Entzug der Konzessi-

on;
f) Einmalige und jährlich wiederkehrende Konzes-

sionsabgaben;
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g) Heimfall der Bauten und Anlagen sowie Heim-
fallverzichtsentschädigung;

h) Festsetzung der Sicherheitsleistung bei Erstel-
lung und Betrieb;

i) Monitoring (beispielsweise Einreichung von 
Jahresbericht, -bilanz und -rechnung);

j) Rückbauverpflichtungen und Finanzierung der-
selben;

k) Allfällige Nebenbestimmungen.

2 Die Konzession kann namentlich folgende zusätz-
lichen Punkte regeln:
a) Sicherstellung der erforderlichen Rechte für die Er-

stellung von Werken auf privatem Grund sowie auf 
Grundstücken des Finanzvermögens des Bezirks;

b) Anschlussrechte Privater und Grundzüge eines 
Abonnementsverhältnisses zwischen Konzes-
sionär und Privaten bei Versorgungswerken im 
öffentlichen Interesse;

c) Wiederherstellungs- oder Sicherungsmassnah-
men;

d) Indexierung der wiederkehrenden Abgaben;
e) Aufteilung der einmaligen Abgabe;
f) Möglichkeit der periodischen Neufestsetzung 

der Ansätze für wiederkehrende Abgaben;
g) Datenaustausch unter Einhaltung der geltenden 

Datenschutzbestimmungen.

Artikel 6  Dauer, Verlängerung und Erneuerung

1 Die Konzession wird in der Regel für eine Dauer 
von höchstens 50 Jahren erteilt.

2 Für die Konzession kann jederzeit eine Option auf 
Verlängerung vereinbart werden.

3 Eine abgelaufene Konzession kann verlängert, er-
neuert oder erweitert werden.

Artikel 7  Beendigung, Widerruf und Entzug

1 Die Konzession endet mit Ablauf ihrer Dauer oder 
durch Verzicht seitens Konzessionär.

2 Die Konzession kann teilweise oder ganz widerru-
fen werden, wenn sie an erheblichen Mängeln lei-
det und insbesondere gegen geltendes Recht ver-
stösst. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn die 
Konzession bei ihrer Begründung im Widerspruch 
zu den tatsächlichen Verhältnissen stand oder 
rechtsfehlerhaft erteilt wurde.

3 Die Konzession kann entzogen werden, wenn der 
Konzessionär trotz Mahnung gegen Bestimmun-
gen der Konzession oder des geltenden Rechts 
verstösst oder die Voraussetzungen für die Kon-
zessionserteilung nicht mehr erfüllt sind.

4 Der Widerruf oder der Entzug der Konzession er-
folgt in der Regel entschädigungslos. Vorbehalten 
bleibt Art. 8.

Artikel 8  Heimfall 

Nach Ablauf der Konzessionsdauer, Widerruf oder 
Entzug der Konzession kann der Bezirk das Heim-
fallsrecht an der konzessionspflichtigen Anlage samt 
Zubehör zu Gunsten eines neuen Konzessionärs oder 
für sich selbst gegen eine angemessene, im Konzes-
sionsvertrag näher zu bestimmende Entschädigung 
geltend machen.

Artikel 9  Rückbau

1 Macht der Bezirk von seinem Heimfallsrecht keinen 
Gebrauch, kann er den Konzessionär verpflichten, 
die konzessionierte Anlage auf eigene Kosten zu 
beseitigen, den früheren Zustand soweit möglich 
wiederherzustellen oder die erforderlichen Siche-
rungsmassnahmen zu treffen. Der Rückbau hat in-
nert angemessener Frist in Abstimmung mit dem 
Bezirk zu erfolgen. 

2 Der Konzessionär hat für die Wiederherstellung 
des ursprünglichen Zustands oder für die not-
wendigen Sicherungsmassnahmen einen Finanzie-
rungsnachweis sowie eine angemessene Sicher-
heitsleistung zu erbringen, deren Höhe vom Bezirk 
festgesetzt wird.

Artikel 10  Übertragung

Die Konzession kann nur mit Zustimmung des Be-
zirksrats übertragen oder verpfändet werden.

Artikel 11  Sicherheit 

1 Anlagen sind nach dem aktuellen Stand der Tech-
nik zu erstellen, zu betreiben und zu unterhalten. 

2 Anlagen sind so zu erstellen, zu betreiben und zu 
unterhalten, dass sie weder Personen noch Sachen 
gefährden und namentlich die Vorschriften über 
den Umweltschutz einhalten.

Artikel 12  Haftungsausschluss 

1 Der Bezirk haftet nicht für Schäden, die bei der 
Ausübung der Bewilligung oder Konzession verur-
sacht werden.

2  Der Konzessionär hat gegenüber dem Bezirk kei-
nen Anspruch auf Entschädigung für Schäden 
oder Beeinträchtigungen, die durch äussere Ereig-
nisse oder durch das Verhalten Dritter entstehen.
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3 Vorübergehende oder untergeordnete Erschwer-
nisse oder Unterbrechungen der konzessionierten 
Nutzung infolge behördlich angeordneter Mass-
nahmen begründen keinen Anspruch auf Entschä-
digung gegenüber dem Bezirk.

Artikel 13  Konzessionsabgabe 

1 Der Bezirksrat kann vom Konzessionär für Konzes-
sionen einmalige sowie jährlich wiederkehrende 
Konzessionsabgaben erheben.

2 Die einmalige Abgabe richtet sich nach dem Kos-
tendeckungsprinzip und soll den Aufwand des 
Bezirks im Zusammenhang mit den Abklärungen, 
Prüfungen und der Erteilung der Konzession abde-
cken.

3 Die wiederkehrende Abgabe (Konzessionsgebühr) 
bemisst sich nach dem aus dem Sonderrecht resul-
tierenden wirtschaftlichen Nutzen für den Konzes-
sionär. Grundlage bildet die über den kommunalen 
Untergrund abgegebene oder verkaufte Menge in 
der entsprechenden Einheit sowie die daraus er-
zielten jährlichen Bruttoeinnahmen. Bei der Fest-
legung der Konzessionsgebühr kann auch dem 
Kriterium der ökologischen Nachhaltigkeit des 
Energieträgers Rechnung getragen werden.

4 Der Bezirksrat kann im Konzessionsvertrag die 
Indexierung oder die periodische Anpassung der 
Konzessionsabgaben vorsehen.

Artikel 14  Rechtsschutz und Streitbeilegung

1 Das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz ent-
scheidet im Klageverfahren über Streitigkeiten aus 
Konzessionen zwischen Bezirk und Konzessionär 
sowie zwischen Konzessionären untereinander.

2 Über Streitigkeiten zwischen einem Versorgungs-
werk und Abonnenten aus einem Konzessionsver-
trag entscheidet – gestützt auf dieses Reglement 
– erstinstanzlich der Bezirksrat. Es gelten die Ver-
fahrensvorschriften der schwyzerischen Verwal-
tungsrechtspflege.

3 Für übrige Streitigkeiten gilt der ordentliche Zivil-
weg.

Artikel 15  Übergangsbestimmungen 

1 Gesuche um Erteilung einer Bewilligung oder Kon-
zession, die beim Inkrafttreten dieses Reglements 
hängig sind, werden nach den Vorschriften dieses 
Reglements beurteilt.

2 Bezüglich der bestehenden Anlagen im kommuna-
len Untergrund bleiben die bestehenden Konzessi-
onen gültig. Der Bezirksrat passt die bestehenden 
Vereinbarungen auf den nächstmöglichen Termin 
an und beurteilt neue Konzessionen nach den Be-
stimmungen dieses Reglements.

3 Für alle übrigen Anlagen im kommunalen Unter-
grund, die die Voraussetzungen einer Sondernut-
zung gemäss Art. 3 Abs. 1 erfüllen, ist binnen zwei 
Jahren ab Inkrafttreten dieses Reglements ein 
Konzessionsvertrag gemäss diesen Vorschriften 
abzuschliessen. 

Artikel 16  Inkrafttreten 

1 Dieses Reglement bedarf der Zustimmung der 
Stimmberechtigten und der Genehmigung des Re-
gierungsrats (§ 30 Planungs- und Bauverordnung 
vom 2. Dezember 1997 [PBV, SRSZ 400.111]). Der 
Bezirksrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens.

2 Der Bezirksrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

BEZIRKSRAT KÜSSNACHT

Bezirksammann  Landschreiber
Oliver Ebert   Marc Sinoli

Von den Stimmberechtigten angenommen in der Ab-
stimmung vom XXX
Vom Regierungsrat des Kantons Schwyz genehmigt 
am XXX (RRB Nr. XXX/2026)
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Traktandum 4
Gesamtrevision der Nutzungsplanung des Bezirks Küssnacht 
bestehend aus Zonenplan und Baureglement

Gemäss kantonalem Auftrag ist der Bezirk verpflichtet, seine Nutzungsplanung spätes­

tens alle 15 Jahre zu erneuern. Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung des Bezirks 

Küssnacht besteht aus Zonenplänen und Baureglement. Die Zonenpläne schaffen eine 

massvolle bauliche Verdichtung für ein gemässigtes Bevölkerungswachstum. Das Bau­

reglement wurde für eine einfachere Orientierung neu strukturiert.

Luftbild von Immensee und Küssnacht im Hintergrund.

Ausgangslage
Der gesetzliche Auftrag des Kantons sieht vor, die 
kommunale Nutzungsplanung spätestens alle 15 Jahre 
zu erneuern. Die aus dem Zonenplan, dem Bauregle-
ment und weiteren Planungsinstrumenten bestehen-
de rechtskräftige Nutzungsplanung des Bezirks Küss-
nacht stammt aus dem Jahr 1997. In den Folgejahren 
wurden nur einzelne Anpassungen vorgenommen. Die 
Versuche, die Nutzungsplanung gesamthaft zu revi-
dieren, scheiterten an den Volksabstimmungen vom  
9. Juni 2013 mit 54 Prozent Nein-Stimmen und vom  
10. Februar 2019 mit einem Nein-Anteil von 63 Pro-
zent.

Als Gründe für die zweimalige Ablehnung wurde unter 
anderem genannt, dass die Planungen ein «Flickwerk» 
darstellen und die aktuellen Gegebenheiten zu wenig 
berücksichtigen. Nichtsdestotrotz besteht nach wie vor 
der gesetzliche Auftrag des Kantons nach einer längst 
überfälligen Revision. Deshalb hat der Bezirk Küss-
nacht die Planung in einem aufwendigen und kosten-
intensiven Verfahren im Jahr 2019 grundlegend neu in 
Angriff genommen. Die Gesamtrevision der Nutzungs-
planung ist von grosser Wichtigkeit, um den übergeord-
neten Vorgaben Rechnung zu tragen, die Verfahren zu 
vereinfachen und das haushälterische Bauen auch in 
Zukunft zu ermöglichen.
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Vorgehen
Im ersten Schritt bildete der Bezirk ein Begleitgremi-
um, bestehend aus Fachpersonen und Vertretenden 
der Orte Merlischachen, Küssnacht und Immensee. 
Den Auftrag zur Bearbeitung der Nutzungsplanung 
erhielt das Planungsbüro Suter von Känel Wild Planer 
und Architekten AG. Als Grundlage für die künftige Ent-
wicklung des Bezirks erarbeiteten das Planungsbüro 
und das Begleitgremium gemeinsam mit der Bevölke-
rung ein Räumliches Entwicklungskonzept (REK). Die-
ses zeigt einerseits die baulichen und landschaftlichen 
Möglichkeiten auf und bildet andererseits ein umfas-
sendes Zielbild für die Siedlungsplanung auf dem Be-
zirksgebiet. Dadurch stellt das REK ein massgebendes 
Fundament für die Revision der Nutzungsplanung. 
Zusätzlich wurde mit dem neuen kommunalen Richt-
plan «Verkehr» eine strategische Grundlage geschaf-
fen. Dieser behördenverbindliche und vom Regierungs-
rat bereits genehmigte Richtplan ordnet die Netze für 
die verschiedenen Verkehrsträger ein und bezeichnet 
Massnahmen zu den Fuss- und Velowegnetzen, zum öf-
fentlichen Verkehr sowie zu den Strassen und zur Par-
kierung. 

Als letzten und grössten Schritt hat der Bezirk den 
Zonenplan revidiert und das Baureglement vollstän-
dig überarbeitet. Zur besseren Übersicht wurden die 
Gewässerräume und Gefahrenzonen sowie der the-
matische Zonenplan «Landschaft» in eigenständigen 
Teilprojekten erarbeitet, die der Stimmbevölkerung 
separat zur Abstimmung unterbreitet werden. Die Arti-
kel 94 (Schutzobjekte Golfzone), 98–106 sowie 108–110 
(Schutzzonen) mitsamt Anhang 1 des rechtskräftigen 
Baureglements vom 1. November 2006 bleiben bis zur 
Genehmigung des Zonenplans «Landschaft» und dem 
dazugehörigen «Reglement über den Schutz der Na-
tur- und Landschaftsobjekte» (Schutzreglement) in 
Kraft.

Für das Kombiprojekt Chüelochtobel, das die Sanie-
rung der stark belasteten Altdeponie Chüelochtobel 
und die Erstellung einer neuen Deponie umfasst, wird 
eine separate Zonenplanänderung unter der Hoheit 
des Amts für Umwelt und Energie des Kantons Schwyz 
durchgeführt. In der neuen Deponiezone kann das be-
nötigte Material geordnet abgelagert und die Stabili-
sierung der Altlast sichergestellt werden. Zentraler 
Bestandteil ist zudem die ökologische Sanierung, bei 
welcher der Aahusbach umgeleitet wird und somit 
nicht mehr durch den belasteten Standort fliesst. Die 
Zonenplanänderung im Gebiet Chüelochtobel wird der 
Stimmbevölkerung ebenfalls separat zur Abstimmung 
unterbreitet.

Mitwirkung der Bevölkerung und Vorprüfung beim 
Raumplanungsamt
Der Bezirk Küssnacht bezog die Bevölkerung während 
der gesamten Revision der Nutzungsplanung aktiv mit 
ein. Er informierte regelmässig und lud zu Informati-

onsveranstaltungen, Diskussionsabenden, Sprechstun-
den sowie zur formellen Mitwirkung ein.

Zwischen 2020 und 2023 konnte sich die Bevölkerung 
in mehreren Mitwirkungsphasen zum Räumlichen Ent-
wicklungskonzept (REK), zum kommunalen Richtplan 
«Verkehr» sowie zu den Entwürfen des Zonenplans 
und des Baureglements äussern. Insgesamt gingen 
rund 81 Stellungnahmen mit etwa 300 Anliegen ein. 
Der Bezirksrat prüfte alle Eingaben sorgfältig und pass-
te die Planungsinstrumente in verschiedenen Punkten 
an. Der Mitwirkungsbericht dokumentiert diese Anpas-
sungen transparent.

Öffentliche Auflagen und Einsprachenbehandlungen
Nach zwei Vorprüfungen und Überarbeitungen der 
Planungsunterlagen beim Amt für Raumentwicklung 
des Kantons Schwyz (ARE) legte der Bezirk diese 2024 
erstmals öffentlich auf. Die Behandlung der 43 Einspra-
chen und die daraus resultierenden Anpassungen der 
Nutzungsplanung dauerten bis Ende 2024. In der Fol-
ge wurden acht Beschwerden beim Regierungsrat des 
Kantons Schwyz eingereicht, der diese abwies.

Aufgrund weiterer Anpassungen an Zonenplan und 
Baureglement fand Ende 2024 eine zweite öffentliche 
Auflage statt. Die Behandlung der eingegangenen Ein-
sprachen und die erneute Überarbeitung konnten 2025 
abgeschlossen werden. Daraus resultierten zwei wei-
tere Beschwerden beim Regierungsrat, der auch diese 
abwies.

Lediglich eine abgewiesene Beschwerde wurde von den 
Beschwerdeführenden an das Verwaltungsgericht wei-
tergezogen. Bei dieser Verwaltungsgerichtsbeschwer-
de handelt es sich um eine gewünschte Aufhebung be-
stehender Gestaltungspläne.

Massvolle bauliche Verdichtung für ein gemässigtes 
Bevölkerungswachstum
Durch die am 1. Mai 2014 in Kraft getretene Revision 
des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) ha-
ben sich die Anforderungen an die Siedlungsentwick-
lung deutlich erhöht. Kantone und Gemeinden haben 
dafür zu sorgen, dass der Boden haushälterisch ge-
nutzt und bestehendes Kulturland geschont wird. Im 
behördenverbindlichen Kantonalen Richtplan wird für 
den Bezirk Küssnacht ein «gemässigtes Bevölkerungs-
wachstum für die kommenden 15 Jahre» vorgegeben. 
Der Bezirksrat hat diese Vorgabe zu berücksichtigen 
und ist deshalb verpflichtet, die baulichen Nutzungs-
reserven im bestehenden Siedlungsgebiet auszuwei-
sen. Aus diesem Grund hat der Bezirk das «gemässigte 
Bevölkerungswachstum» als Ziel der Gesamtrevision 
angestrebt. Der alte Zonenplan weist innerhalb der 
Wohn-, Wohn-/Gewerbe-, Kern und Zentrumszonen ein 
Potenzial für insgesamt 14’100 Ortsansässige sowie Be-
schäftigte auf.
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Die quantitativen Änderungen im Zonenplan ermögli-
chen eine massvolle bauliche Verdichtung des beste-
henden Siedlungsgebiets. Dadurch steigt das theoreti-
sche Fassungsvermögen des neuen Zonenplans in den 
Wohn-, Wohn-/Gewerbe- und Zentrumszonen auf rund 
15’700 Ortsansässige und Beschäftigte an. Der gemäs-
sigten Bevölkerungswachstumsprognose für die nächs-
ten 15 Jahre respektive den kantonalen Vorgaben wird 
damit Rechnung getragen.

Die wesentlichen Änderungen im Zonenplan
Die wesentlichen Änderungen im Zonenplan betreffen 
die folgenden Themen:

Bauliche Verdichtung des bestehenden Siedlungsgebiets
Mit der vorliegenden Gesamtrevision der Nutzungs-
planung werden die Rahmenbedingungen für die Er-
neuerung und bauliche Verdichtung der Quartiere 
verbessert. Mehrere Gebiete werden umgezont und 
weisen neu eine höhere Ausnützungsziffer auf. In eini-
gen Wohn-/Gewerbezonen (WG 70, WG 90 und WG 100) 
gibt es zudem künftig mehr Spielraum in der Ausgestal-
tung des obersten Geschosses. Dieses darf als Dach-
geschoss mit Schrägdach, als Attikageschoss oder als 
Vollgeschoss ausgestaltet werden.

Förderung von preisgünstigen Wohnungen
In ausgewählten Zonen darf die Ausnützungsziffer 
beim Bau von preisgünstigen Wohnungen um deren an-
rechenbare Fläche, jedoch um höchstens 20 Prozent, 
erhöht werden. Diese zusätzliche Ausnützungsziffer 
können nur gemeinnützige Bauträgerinnen und Bau-
träger beanspruchen.

Zentrumszone
Das Erscheinungsbild des Küssnachter Ortszentrums 
wird aufgewertet und gestärkt. Die Zentrumszone wird 
bis zum Bahnhof ausgeweitet.

Siedlungserneuerung Oberdorf, Boden, Kelmatt,  
Riedappel und Blattliring
Der neue Zonenplan fördert die Siedlungserneuerung 
in den zentralen Küssnachter Gebieten Oberdorf, Bo-
den, Kelmatt, Riedappel und Blattliring. Grundeigen-
tümerinnen und Grundeigentümer profitieren von 
einer höheren Ausnützungsziffer, wenn die Parkierung 
unterirdisch erfolgt und die öffentlich zugänglichen 
Aussenflächen aufenthaltsfreundlich, biodiversifiziert 
und klimaadaptiert gestaltet werden. Dabei ist die neue 
Richtlinie «Oberdorf-Boden» zu berücksichtigen.

Neubauten an Hanglagen
Bei neuen Gebäuden sollen maximal drei Wohngeschos-
se (zwei Vollgeschosse und ein Attikageschoss) sicht-
bar sein. Zusätzlich kann ein sichtbares Untergeschoss 
realisiert werden, zum Beispiel für die Garageneinfahrt.

Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht
Die Zahl der Gebiete mit einer Verpflichtung zur Erar-

beitung eines Gestaltungsplans wird reduziert. Der Ver-
zicht auf eine Gestaltungsplanpflicht erleichtert private 
Bauprojekte. Bestehende Gestaltungspläne werden im 
Zuge dieser Gesamtrevision jedoch nicht aufgehoben. 

Gewerbezonen
Die Gewerbezonen besitzen weiterhin eine hohe Flexi-
bilität bei Bauprojekten. Im Gewerbegebiet Fänn und 
in der Gewerbezone Chli Ebnet dürfen Hochhäuser ge-
baut werden, die allerdings besonders hohe gestalte-
rische Anforderungen zu erfüllen haben. Diese Anfor-
derungen sind in der neuen Richtlinie «Hochhäuser» 
definiert.

Gewerbezone Entwicklungsschwerpunkt Fänn
In dieser speziellen Gewerbezone strebt der neue Zo-
nenplan arbeitsplatzorientierte Nutzungen in dichter 
Bauweise an. Der Bezirksrat kann im Baubewilligungs-
verfahren eine haushälterische Grundstücksnutzung 
verlangen. Es sollen keine zusätzlichen Einkaufszent-
ren entstehen. Reine Lagernutzungen (Rechenzentren, 
Logistikbetriebe etc.) sind nicht zulässig, da diese keine 
oder nur sehr wenige Arbeitsplätze mit sich bringen.

Hochhaus-Gebiete
Als Hochhäuser werden Gebäude bezeichnet, die eine 
Gebäudehöhe von 30 Metern überschreiten. Diese sind 
nur innerhalb der im Zonenplan bezeichneten Gebie-
te zulässig. Hochhäuser bedingen zudem einen Ge-
staltungsplan mit qualitativen Anforderungen. Über 
die Verträglichkeit eines Hochhausstandorts und die 
maximale Gebäudehöhe entscheidet die Bewilligungs-
behörde auf Grundlage eines städtebaulichen Varian-
tenstudiums. Die Anforderungen für die Planung und 
Beurteilung von Hochhausprojekten sind in der neuen 
Richtlinie «Hochhäuser» definiert.

Kernzonenpläne
Die Kernzonenpläne werden auf die Erhaltungsziele 
des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder 
der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) abge-
stimmt und mit Fokus auf die Gestaltung der wichtigen 
Strassenräume präzisiert.

Mehrwertabgabe
In speziell bezeichneten Gebieten mit einer Änderung 
am Zonenplan erhebt der Bezirksrat eine finanzielle Ab-
gabe von 20 Prozent des finanziellen Bodenmehrwerts. 
Beim Bahnhof Küssnacht am Rigi werden Flächen von 
der Verkehrszone zur Wohn- und Gewerbezone bezie-
hungsweise Zentrumszone umgezont (siehe Zonen-
plan-Änderungen K2.7 und K4.5). Der neue Zonenplan 
bewertet diese Flächen als abgabepflichtig. Das Ge-
werbeareal Schwarzenbach wird von der Gewerbezone 
zur Wohn- und Gewerbezone überführt und dadurch 
ebenfalls abgabepflichtig. Bei den Zonenplan-Änderun-
gen Schloss-Hotel (M1.1) und Ratsherrenschür (M3.3) 
werden anstatt einer finanziellen Abgabe bauliche Aus-
gleichsmassnahmen mit öffentlichem Zweck getroffen. 
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Die Änderungen am Zonenplan im Detail
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